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zeigt die Studie, dass 
diese Diskussion an 
der Realität in den Un-
ternehmen vorbeigeht 
und Einkaufsleiter of-
fensichtlich andere 
Prioritäten setzen. Dr. 
Thorsten Wichmann, 
Geschäftsführer von 
Berlecon: „IT-Anbieter, 
die erfolgreich sein wol-
len, müssen mit ihren 
Lösungen die bren-
nendsten Probleme im 
Unternehmen adressie-
ren, und die liegen im 
Beschaffungsmanage-
ment primär in der Opti-
mierung der normalen 
Beschaffungsprozesse. 
So sehen 72 Prozent 
der Einkaufsverantwort-
lichen in IT-nutzenden 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

E ine von Berlecon 
Research veröf-
fentlichte Studie 

zeigt, dass Beschaf-
fungsverantwortlichen 
in Deutschland IT-
Lösungen zur Unter-
stützung von administ-
rativen Prozessen wich-
tiger sind als techni-
sche Tools für Online-
Auktionen. Für die 
nächsten zwei Jahre 
sehen die Berliner Ana-
lysten Marktpotenzial 
für spezifische Beschaf-
fungslösungen im ge-
samten Bereich des  so 
genannten „Supplier 
Relationship Manage-
ment“ (SRM; Lieferan-
tenbeziehungsmanage-
ment) Anbieter von IT-
Lösungen können sich 

vor allem durch Bran-
chenkompetenz positio-
nieren. 

Für die Studie „IT im 
Supply Management 
2004″ hat Berlecon im 
Frühsommer 2004 eine 
repräsentative Befra-
gung zum aktuellen 
und geplanten Einsatz 
von IT in der Beschaf-
fung durchgeführt. Be-
fragt wurden Einkaufs-
verantwortliche aus 
248 Unternehmen in 
Deutschland mit mehr 
als 500 Mitarbeitern.  

Ergebnisse der Studie 

O b w o h l  O n l i n e -
Auktionen in der öffent-
lichen Diskussion stark 
im Vordergrund stehen, 

OPTIMIERTE BESCHAFFUNGSPROZESSE WICHTIGER 
ALS ONLINE-AUKTIONEN 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

ständig neue Trends für die IT-
Unterstützung in der Beschaffung 
wollen Einkaufsmanagern gutes 
tun. Der französische Filmschau-
spieler Jean Marais sagte einmal: 

„Es gibt auch so etwas wie geistiges 
Asthma. Man bekommt es, wenn 
man hinter jedem Trend herrennt.“ 

Viele interessante Infor-
mationen finden Sie wie-
der in dieser Ausgabe... 
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Unternehmen in der Ent-
lastung von administrati-
ven Aufgaben ein star-
kes oder sehr starkes 
Verbesserungspotenzial 
für das Beschaffungsma-
nagement.“ 

Diese Prior is ierung 
schlägt sich auch in den 
Zahlen zur Nutzung von 
IT-Lösungen nieder. 49 
Prozent der befragten 
Unternehmen setzen 
bereits Tools zur Auswer-
tung von Ausschreibun-
gen ein und weitere 20 
Prozent planen dies für 
die nächsten zwei Jahre. 
Online-Auktionen werden 
hingegen nur von 21 
Prozent der Unterneh-
men durchgeführt, und 
die Planungen von 13 
Prozent lassen auch kei-
nen Aufholtrend erken-
nen.  

Die Ergebnisse der Stu-
die bestätigen, dass die 
Unternehmen den Ein-
satz von IT-Lösungen in 
der Beschaffung weiter 
ausbauen wollen. „Wir 
haben nach den Plänen 
für 27 konkrete IT-
Lösungen in der Be-
schaffung gefragt, und 
10 dieser Lösungen ste-
hen bei mehr als 20 Pro-
zent der Unternehmen 
auf der Agenda für die 
nächsten zwei Jahre, 13 
weitere spezifische Be-
schaffungslösungen wer-
den von 10 bis 20 Pro-
zent der Unternehmen 
geplant“, erläutert der 
Leitende Analyst der Stu-
die, Dr. Andreas Stiehler.  

Allerdings sind die vorge-
sehenen Budgets ver-
gleichsweise gering, so 
dass sich zeigen muss, 

ob diese Pläne auch in 
die Realität umgesetzt 
werden können. Kosten-
günstige Lösungen dürf-
ten angesichts der knap-
pen Budgets Vorteile 
haben. Bei der Auswahl 
der Anbieter erwarten 
die Einkaufsleiter vor 
allem Branchenkompe-
tenz. 87 Prozent der Un-
ternehmen, die SRM-
Konzepte umsetzen wol-
len, schätzen diese als 
wichtig oder sehr wichtig 
ein. 

Meinung aus der Praxis 

Christof Helfrich, Leiter 
Einkauf der N-ERGIE 
Aktiengesellschaft meint 
dazu: „Natürlich schät-
zen 87 Prozent der be-
fragten Unternehmen 
SRM-Konzepte als wich-
tig bzw. sehr wichtig ein. 
Doch diese SRM-
Lösungen müssen in 
Anbetracht der geringen 
Budgets auch bezahlbar 
bleiben. Daher bin ich 
der Auffassung, dass 
sich speziell der Markt 
für Beschaffungsdienst-
l e i s te r  m i t  SRM-
Komponenten im ASP-
Modus («Ich zahle nur 
den Nutzen und nicht 
das System») positiv ent-
wickeln wird. Auch wenn 
Online-Auktionen heute 
nicht mehr diese enor-
men Preissenkungspo-
tenziale dem Einkauf 
versprechen, so haben 
sie dennoch einen Wett-
bewerbsvorteil: Man 
spart Zeit! Die Prozesse 
stehen damit wieder im 
Vordergrund und nicht 
nur der Preis. Leider - 
und das bedauere ich 
auch - wird die Durchfüh-
rung  von Onl ine-

Auktionen immer noch 
zu sehr als ‚technischer 
Vorgang‘ im Sinne einer 
IT-Anwendung verstan-
den. Doch komplexe 
Beschaffungsentschei-
dungen bedingen mehr 
als nur die Bewertung 
des Preises. Im Sinne 
einer Gesamtkostenbe-
trachtung müssen hier 
v ie l fä l t i ge Aspekte 
(Beschaffungsmarkt , 
Qualität, etc.) berück-
sichtigt werden können. 
Diese Branchen- und 
Materialkenntnis ist bei 
den Dienstleistern noch 
nicht so vertreten. Doch 
dieser Dienstleister-
markt wird für den Ein-
käufer zunehmend brei-
ter und transparenter. 
Nutzen wir also die 
Chance, diesen Markt 
für unsere Unternehmen 
zu erschließen.“  

Der Einkaufsexperte und 
Publizist Armin Pulic er-
gänzt: „Bevor man über-
haupt an SRM-Lösungen 
denkt, sollte man bereits 
im Vorfeld intensiv an 
der Optimierung der Be-
schaffungsprozesse ar-
beiten. Dazu gehört übri-
gens auch die Ermittlung 
der Prozesskosten. Nur 
allzu oft werden Prozess-
optimierungen, die im 
Rahmen von SRM-
Projekten erarbeitet wer-
den, von den Anbietern 
als reiner Erfolg der 
SRM-Lösung deklariert. 
Mit bereits optimierten 
Beschaffungsprozessen 
aber kann man erst rea-
listisch den Nutzen einer 
SRM-Lösung beurteilen.“  

von Bianca Fröde 

 

„… doch die 
SRM-

Lösungen 
müssen in 
Anbetracht 

der geringen 
Budgets 

bezahlbar 
bleiben...“  
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KURZ NOTIERT 
6,7 % sowie mit Büroma-
schinen um 4,7 %. 

Gegenüber dem Vormo-
nat lag der Preisanstieg 
im Großhandel mit Er-
zen, Eisen, Stahl, NE-
Metallen und Halbzeug 
bei 1,5 %, nachdem die 
entsprechenden Raten 
im Mai + 5,1 % und im 
Juni + 3,0 % betragen 
hatten. (DESTATIS,ap) 

● EuBiCon bereits offli-
ne? Während der Fach-
messe für elektronische 
Beschaffung e_procure 
2004 in Nürnberg prä-
sentierte sich die EuBi-
Con GmbH noch als Part-
ner auf dem Stand des 
BME e.  V.  (vgl . 
«procurementletter» Aus-
gabe 5/2004 und 
«Industrieanzeiger» Aus-
gabe 27/2004). Seit 
Tagen ist die Webseite 
im Internet mit einer 
„DENIC e. G. TRANSIT-
Informationsseite“ hin-
terlegt - und dem Hin-
weis: „Die aufgerufene 
Domain ist derzeit nicht 
erreichbar, da es admi-
nistrative Probleme 
gibt.“ Auch eine Recher-
che im Zentralhandelsre-

gister ergibt derzeit kei-
nen Eintrag für „EuBiCon 
GmbH“. Auf telefonische 
Nachfrage teilt Peter 
Mund, Geschäftsführer 
Vertrieb/Marketing der 
EuBiCon, mit: „Der offi-
zielle Start verschiebt 
sich voraussichtlich auf 
Anfang Oktober 2004.“ 
Und weiter, „die GmbH 
befindet sich derzeit in 
Gründung.“ Es soll also 
erst noch richtig losge-
hen...  www.eubicon.de     
(ap) 

● Fachmesse-Trio für die 
Verpackungsindustrie 
v o m  2 9 . 0 9 .  b i s  
01.10.2004 in Nürn-
berg. Die drei beliebten 
Fachmessen „Fach 
Pack“ (Verpackungs- und 
Kennzeichnungstech-
nik), „PrintPack“ (Ver-
packungsdruck und 
Packmittelproduktion) 
und „LogIntern“ (Interne 
Logistik) finden auch in 
diesem Jahr im Messe-
zentrum Nürnberg statt. 
Es werden rund 1.200 
Aussteller und gut 
30.000 Besucher erwar-
tet.  www.fachpack.de 
(ap) 

 

● Index der Großhan-
delsverkaufspreise lag 
im Juli 2004 um 3,9 % 
über dem Vorjahres-
stand. Dies war nach 
Mitteilung des Statisti-
schen Bundesamtes der 
stärkste Anstieg gegen-
über dem Vorjahr seit 
Dezember 2000 (+ 4,3 
%). Im Juni 2004 und im 
Mai 2004 hatten die 
Jahresveränderungsra-
ten + 3,5 % bzw. + 3,6 % 
betragen. Gegenüber 
Juni 2004 stieg der 
Großhandelspreisindex 
um 0,2 %. 

Besonders stark zum 
Vorjahr stiegen im Juli 
2004 unter anderem die 
Preise des Großhandels 
mit Erzen, Eisen, Stahl, 
NE-Metallen und Halb-
zeug (+ 27,4 %), mit Ta-
bakwaren (+ 14,3 %), 
mit Getreide, Saaten und 
Futtermitteln (+ 9,2 %) 
sowie mit festen Brenn-
stoffen und Mineralöler-
zeugnissen (+ 9,1 %). 
Dagegen verbilligten sich 
im Vorjahresvergleich die 
Güter im Großhandel mit 
pharmazeutischen Er-
zeugnissen und medizi-
nischen Hilfsmitteln um 

EINKAUFS 
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FÜR SIE GELESEN: 

 „INTEGRIERTE MATERIALWIRTSCHAFT UND LOGISTIK“ 

In der aktuell 2. Auflage   
wurde das Schuldrecht 
(Vertragsmanagement) 
den neuen Bestimmun-
gen angepasst; Das Ka-
pitel Qualitätsmanage-
ment berücksichtigt die 
neuen Richtlinien nach 
ISO 2000; das aktuelle 
Kapitel E-Procurement 

fasst die aktuellen 
Grundlagen und Erkennt-
nisse aus der Praxis zu-
sammen.  

Die praxisnahe Darstel-
lung sowie zahlreiche 
Grafiken, Tabellen und 
Abbildungen machen 
das Buch zu einem wert-
vollen Ratgeber.        (a|p) 

D as kompakte 
und verständlich 
g e s c h r i e b e n e 

Handbuch von Helmut 
Wannenwetsch deckt die  
diversen Teilgebiete der 
Materialwirtschaft / Lo-
gistik mit umfassenden 
und aktuellem Basiswis-
sen gut ab.  
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schaftlichen - Drucks in 
der Lage wäre einen Ver-
trag zu ändern, ist dies 
juristisch nur in wenigen 
Fällen und unter ganz 
bestimmten Vorausset-
zungen möglich. 

p r o c u r e m e n t l e t t e r :  
► Und welche Voraus-
setzungen müssen dafür 
gegeben sein? 

RA Dr. J. Reichelsdorfer:  
► Die einfachste Vor-
aussetzung wäre natür-
lich, dass eine entspre-
chende Preisanpas-
sungsklausel in den Ver-
trag selbst mit aufge-
nommen wurde. Die Pra-
xis zeigt jedoch, dass 
dies oft vergessen wird. 
Die relativ geringen 
rechtlichen „Hürden“, 
die an solche Preisan-
passungsklauseln ge-
stellt sind, lassen sich in 
der Regel leicht beseiti-
gen. Sofern in dem Ver-
trag jedoch keine Klau-
sel enthalten ist, die es 
den Parteien ermöglicht, 
auf gestiegene Preise zu 
reagieren, käme vor al-
lem § 313 BGB in Be-
tracht. Dieser ersetzt seit 
dem 1. Januar 2002 das 
früher nur durch Richter-
recht bekannte Rechtsin-
stitut des „Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage“. Er 
besagt, dass eine Partei 
unter sehr eng auszule-
genden Voraussetzun-
gen eine Anpassung des 
Vertragsinhaltes an ge-
änderte Verhältnisse, 
welche die Grundlage 
des Vertrages bilden, 

verlangen kann. Wenn 
eine solche Anpassung 
nicht möglich ist, kann 
der Vertrag auch gekün-
digt werden. Das Prob-
lem ist, dass die Recht-
sprechung unerwartete 
Kostenerhöhungen re-
gelmäßig nicht als aner-
kennenswerten Grund 
für einen Wegfall der 
Geschäftsgrundlage er-
achtet. Erst in ganz be-
stimmten Ausnahmefäl-
len kommt eine Anpas-
sung des Vertrages oder 
ein Kündigungsrecht 
nach § 313 BGB bei ei-
ner Erhöhung der Be-
schaffungskosten in Be-
tracht.  

p r o c u r e m e n t l e t t e r :  
► Welche Dimension 
muss eine Preissteige-
rung haben, damit der 
Lieferant sich auf diesen 
§ 313 BGB berufen 
kann?  

RA Dr. J. Reichelsdorfer: 
► Die Rechtssprechung 
hierzu ist uneinheitlich 
und sehr stark einzelfall-
bezogen. Die wesentli-
chen Entscheidungen 
reichen zurück bis zum 
Anfang des 20. Jahrhun-
derts. So hatte damals 
das Reichsgericht einmal 
eine Steigerung der Her-
stellungskosten um das 
15-fache verlangt, in 
einem anderen Fall 
reichte bereits eine Stei-
gerung um 60 Prozent 
aus. Einen Richtwert 
kann man aus der Viel-

(Fortsetzung auf Seite 5) 

I n Zeiten von starken 
P r e i s e r h ö h u n g e n 
freuen sich Einkäufer 

oftmals, rechtzeitig lang-
fristige Verträge ge-
schlossen zu haben. 
Doch immer wieder 
währt diese Freude nicht 
lange und so ist es nicht 
selten, dass beispiels-
weise Rahmenverträge 
von Lieferanten gekün-
digt werden, um höhere 
Preise durchzusetzen - 
derzeit nicht nur auf dem 
Stahlmarkt zu beobach-
ten. 

Wir haben dazu Rechts-
anwalt Dr. Jörg Reichels-
dorfer, Vertriebsrechtsex-
perte und Associate Part-
ner von „Rödl & Partner“  
in Nürnberg befragt. 

p r o c u r e m e n t l e t t e r :  
► Herr Dr. Reichelsdor-
fer, kann ein Lieferant 
gegenüber dem einkau-
fenden Unternehmen 
aus juristischer Sicht 
überhaupt eine Preisan-
passung bei bereits be-
stehenden Verträgen 
verlangen bzw. beste-
hende Rahmenverträge 
kündigen? 

RA Dr. J. Reichelsdorfer:  
► Rechtlich besteht in 
Deutschland der Grund-
satz „pacta sunt servan-
da“ (lat.; Verträge sind 
einzuhalten), auch wenn 
dies Vertragspartner 
häufig nicht wahrhaben 
wollen. Unabhängig von 
der Frage, ob man auf-
grund tatsächlichen - 
beispielsweise wirt-

Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug): 
§ 313 BGB 

Störung der 
Geschäftsgrundlage 

 
(1) Haben sich Umstände, die 
zur Grundlage des Vertrags 
g e w o r d e n  s i n d ,  n a c h 
Vert ragsschluss schwer-
wiegend verändert und hätten 
die Parteien den Vertrag nicht 
oder mit anderem Inhalt 
geschlossen, wenn sie diese 
Veränderung vorausgesehen 
hätten, so kann Anpassung 
des Vertrags verlangt werden, 
soweit einem Teil unter 
B e rü c k s i c h t i g u n g  a l l e r 
Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere der vertraglichen 
oder gesetzlichen Risiko-
verteilung, das Festhalten am 
unveränderten Vertrag nicht 
zugemutet werden kann.  
 
(2) Einer Veränderung der 
Umstände steht es gleich, 
wenn wesent l iche Vor-
stellungen, die zur Grundlage 
des Vertrags geworden sind, 
sich als falsch herausstellen.  
 
(3) Ist eine Anpassung des 
Vertrags nicht möglich oder 
einem Teil nicht zumutbar, so 
kann der benachteiligte Teil 
vom Vertrag zurücktreten. An 
die Stelle des Rücktrittsrechts 
t r i t t  fü r  Dau erschu ld -
verhältnisse das Recht zur 
Kündigung.  

RECHT & RISIKO 
KÖNNEN LIEFERANTEN VERTRÄGE KÜNDIGEN UM 

HÖHERE PREISE DURCHZUSETZEN? 
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zahl der unterschiedli-
chen Entscheidungen, 
welche seither ergangen 
sind, leider nicht erken-
nen. Jeder einzelne Ver-
trag und die Umstände 
des Vertragsschlusses 
müssen daher für eine 
Prüfung herangezogen 
werden.  

p r o c u r e m e n t l e t t e r : 
► Welche sonstigen 
Möglichkeiten gibt es 
und wie kann man künf-
tig solchen Entwicklun-
gen vorbeugen? 

RA Dr. J. Reichelsdorfer: 
► Sofern der Lieferant, 
welcher nunmehr seinen 
Bedarf zu einem Vielfa-
chen seines ursprünglich 
kalkulierten Einkaufs-
preises decken muss, 
mit seinem Kunden ei-
nen Rahmenliefervertrag 
mit festen Preisen ge-
schlossen hat, kommt 
eine Kündigung dieses 
Rahmenliefervertrages 
evtl. noch aus § 314 
BGB in Betracht. Auch 
diese Vorschrift kam 
zum 1. Januar 2002 mit 
dem Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetz ins 
BGB. Diese Regelung ist 
ebenfalls nicht neu, son-
dern seit vielen Jahren in 
der Rechtsprechung be-
kannt. Der Unterschied 
zu § 313 BGB ist, dass 
für eine Kündigung eines 

Dauerschuldverhältnis-
ses aus wichtigem Grund 
weniger enge Maßstäbe 
gelegt werden und somit 
die Anforderungen für 
ein Kündigungsrecht 
nicht so hoch liegen. 
Aber auch bei § 314 
BGB gilt, wie bei § 313 
BGB, dass eine Störung 
im eigenen Risikobereich 
grundsätzlich nicht zur 
Kündigung berechtigt. 
Die Preiserhöhung bei 
einem Sublieferanten ist 
aber ein klassischer Fall 
einer Störung im Risiko-
bereich des Lieferanten. 
Darüber hinaus gilt bei § 
314 BGB die Anpassung 
des Vertrages an die 
geänderten Bedingun-
gen als das „mildere 
Mittel“, welches eine 
Kündigung wieder aus-
schließen würde. Somit 
führt letztlich dies auch 
erst einmal zur Prüfung 
einer Vertragsanpassung 
nach von § 313 BGB.  

p r o c u r e m e n t l e t t e r : 
► Wie kann man sich 
künftig vor solchen Ent-
wicklungen schützen? 

RA Dr. J. Reichelsdorfer: 
► Die Berücksichtigung 
derartiger Entwicklungen 
sollte bei der Vertragser-
stellung bedacht werden. 
Dies wird regelmäßig 
dazu führen, entspre-
chende Kursanpas-

sungsklauseln bei der 
Preisfindung zu berück-
sichtigen. Die derzeitige 
Entwicklung auf den 
Rohstoffmärkten ist ja 
kein neues Phänomen, 
sondern taucht bei den 
unterschiedlichsten Wa-
ren bzw. Dienstleistun-
gen und zu unterschiedli-
chen Zeiten immer wie-
der auf. Dies zu ignorie-
ren und darauf zu hof-
fen, es werde schon gut 
gehen, erscheint mir 
nicht die beste Lösung. 
Die Diskussion über eine 
Preisanpassung wird 
sonst - wie derzeit auch - 
auf einen Zeitpunkt ver-
lagert, der ungünstiger 
nicht sein könnte, wenn 
nämlich der Preisdruck 
bereits da ist. 

p r o c u r e m e n t l e t t e r :  
► Herzlichen Dank für 
das aufschlussreiche 
Gespräch. 
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Bürgerliches Gesetzbuch (Auszug): 
§ 314 BGB 

Kündigung von 
Dauerschuldverhältnissen aus 

wichtigem Grund 
 
(1) Dauerschuldverhältnisse 
kann jeder Vertragsteil aus 
wicht igem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn dem 
kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls und 
u n t e r  A b w ä g u n g  d e r 
beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertrags-
v e r h ä l t n i s s e s  b i s  z u r 
vereinbarten Beendigung oder 
b is  zum Ablauf  e iner 
K ü n d i g u n g s f r i s t  n i c h t 
zugemutet werden kann.  
 
(2) Besteht der wichtige Grund 
in der Verletzung einer Pflicht 
aus dem Vertrag, ist die 
K ü n d i g u n g  e r s t  n a c h 
erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten Frist oder 
nach erfolgloser Abmahnung 
zulässig. § 323 Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung.  
 
(3) Der Berechtigte kann nur 
innerhalb einer angemessenen 
Frist kündigen, nachdem er 
v o m  K ü n d i g u n g s g r u n d 
Kenntnis erlangt hat.  
 
(4 )  D i e  B e recht i gun g, 
Schadensersatz zu verlangen, 
wird durch die Kündigung nicht 
ausgeschlossen.  


